
 

Einwilligungserklärung zu den Corona-Selbsttests 
 
 
 
Name:  Klasse:    

 

□ Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass mein Kind bzw. ich im Schuljahr 2020/2021 an 
freiwilligen und kostenlosen Selbsttests zur Erkennung einer SARS-CoV-2-Infektion an der 
Schule teilnimmt/teilnehme. Ich willige/wir willigen ein, dass dabei ausschließlich zum Zweck 
der Erkennung bzw. des Ausschlusses einer SARS-CoV-2-Infektion ggf. auch 
Gesundheitsdaten im Sinne von Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO verarbeitet werden 
(negatives oder positives SARS-CoV-2-Testergebnis).  
Mir/uns ist bewusst, dass: 
- die Durchführung der Selbsttestungen mit Hilfe einer verbalen Anleitung der Lehrkräfte 

oder sonstigem Schulpersonal eigenständig durch das Kind/mich erfolgt, 
- die Testung im Klassenzimmer oder an einem anderen geeigneten Ort stattfindet und 

das Testergebnis daher regelmäßig im Klassenverband (also den anderen Schülerinnen 
und Schülern) bzw. in der Schule bekannt wird, 

- ich/mein Kind bei positivem Testergebnis bis zur endgültigen Abklärung einer SARS-
CoV- 2-Infektion nicht am Schulbesuch teilnehmen kann, 

- die Schule positive Testergebnisse bis zur Übernahme des Falles durch 
das Gesundheitsamt, längstens aber für 72 Stunden, aufbewahrt. 

Die Schule übermittelt bekannt gewordene positive Testergebnisse nicht an das örtlich 
zuständige Gesundheitsamt. Erhält eine Schülerin oder ein Schüler ein positives Ergebnis in 
einem selbst durchgeführten Test auf SARS-CoV-2 (Selbsttest), sollte sich die betroffene Person 
sofort absondern, d.h. alle Kontakte so weit wie möglich reduzieren. Der Schulbesuch kann nicht 
weiter fortgesetzt werden. Dies bedeutet – vergleichbar mit dem Umgang mit Schülerinnen und 
Schülern mit Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen – dass diese isoliert und – sofern 
möglich – von den Erziehungsberechtigten abgeholt oder nach Hause geschickt werden. Die 
Schülerin oder der Schüler bzw. die Erziehungsberechtigten sollten das Gesundheitsamt sowie 
die Schulleitung über den positiven Selbsttest unterrichten. Das örtlich zuständige 
Gesundheitsamt ordnet bei Kenntnis eines positiven Testergebnisses regelmäßig eine PCR-
Testung sowie eine Absonderungspflicht für die positiv getestete Person und ggf. weitere 
Kontaktpersonen an. 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Schulleiter mit Wirkung für die Zukunft 
widerruflich. 

 

□ Ich willige/wir willigen nicht ein, dass mein Kind bzw. ich im Schuljahr 2020/2021 an 
freiwilligen und kostenlosen Selbsttests zur Erkennung einer SARS-CoV-2-Infektion an der 
Schule teilnimmt/teilnehme. 

 
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf der Website des Staatsministeriums unter 
www.km.bayern.de/selbsttests. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in den 
beiliegenden Datenschutzhinweisen. 

 
 
Ort, Datum 

 

  und    

 
 

Bei Minderjährigen: stets Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten Bei Volljährigen: 
allein Unterschrift des/der Volljährigen 

Bei Minderjährigen ab dem 14. Geburtstag:  
zusätzlich Unterschrift des/der Minderjährigen 

http://www.km.bayern.de/selbsttests
http://www.km.bayern.de/selbsttests

